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Für die Stadt Schorndorf bedeutet Straßenmusik eine Belebung der Innenstadt, 

insbesondere der Fußgängerzone. Sie werden aber sicher dafür Verständnis haben, dass 

sich nicht alle Mitbürger, die in der Innenstadt wohnen oder arbeiten, an ständig 

dargebotener Musik erfreuen, besonders dann, wenn immer nur an einem Platz musiziert 

wird. 

Die Stadt Schorndorf duldet bis auf Weiteres und stets widerruflich, auch ohne die 

erforderliche Erlaubnis, die Ausübung der Straßenmusik, sofern andere dadurch nicht 

belästigt werde (§ 1 Abs. 1 der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Stadt Schorndorf) 

und Sie beim Musizieren in Schorndorf folgendes beachten: 

1. Das Musizieren ist nur innerhalb der Fußgängerzone gestattet. 

 

2. Lautstarke Instrumente wie Trommeln und Trompeten, sowie elektronische 

Instrumente, MP3-Spieler, Smartphones, CD-Spieler, Tonverstärker und dergleichen 

dürfen nicht verwendet werden. 

 

3. Das Musizieren ist nur zu folgenden Zeiten gestattet: 

 

- Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

- Samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

- an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen darf keine Straßenmusikdarbietung 

erfolgen. 

 

4. Die Standorte sind nach spätestens 30 Minuten zu wechseln. Dabei muss der 

nächste Standort mindestens 150 Meter vom Vorhergehenden entfernt sein. An 

jedem Standort darf von demselben Musikanten nur einmal pro Tag musiziert 

werden. 

 

5. Während der Durchführung des Wochenmarktes dürfen auf der Marktfläche keine 

Musikdarbietungen stattfinden. 

 

Sofern musikalische Darbietungen die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, 

insbesondere des Fußgängerverkehrs gefährden, oder es zur Vermeidung von 

Belästigungen erforderlich werden sollte, sind die Polizei und der städtische 

Vollzugsdienst dazu ermächtigt, diese Darbietung zu unterbinden. 

Um Verständnis und Beachtung wird gebeten. 

 

Stadtverwaltung Schorndorf 

Fachbereich BürgerService, Sicherheit und Ordnung 

 


